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Die Syntax der Standard Deontic Logic (SDL) 
 
 
Grund-Alphabet  
abzählbar viele Schemabuchstaben: p,q,r...; der einstellige Junktor: ¬  
der zweistellige Junktor: ∨ , der einstellige Operator: O( ) 
 
Form-Regeln 
 1. Jeder Schemabuchstabe ist eine wohlgeformte Formel (wff). 
 2. Ist α eine wff, so ist auch ¬α eine wff. 
 3. Sind α und β wff, so ist (α∨ β) eine wff. 
 4. Ist α eine wff, so ist auch O(α) eine wff. 
 5. Nichts sonst ist eine wff. 
 
Definitorisch eingeführte Symbole 
 D1. (p ∧  q) := ¬(¬p ∨  ¬q) 
 D2. (p → q) := (¬p ∨  q) 
 D3. (p ↔ q) := ((p → q) ∧  (q → p)) 
 D4. F(p) := O(¬p) 
 D5. P(q) := ¬O(¬q) 
 
Klammerregelegung: Die Bindungsstärke nimmt ab: O( ) [F( ),P( )],¬,∧ ,∨ ,→,↔. Op := O(p) 
 
Axiomenschemata: Alle Aussagen der folgenden Formen sind Axiome: 
 A0. α, wenn α eine aussagenlogische Tautologie ist. [Einschluß der Aussagenlogik] 
 A1. ¬(O(α) ∧  O(¬α))                  [Konsistenz der Obligation] 
 A2. O(α ∧  β) ↔ O(α) ∧  O(β)   [Abtrennen und Zusammenfügen von Teilgeboten] 
 A3. O(α ∨  ¬α)                            [Das Inkonsistente ist verboten; A3 ⇔ F(α∧ ¬α)] 
 
<A0.-A2. bilden das System SDL-.> 
 
Umformungsregeln 
 R0. α ist eine These, wenn α ein Axiom ist oder aus einer n-maligen Anwendung der 
Umformungsregeln aus einer oder mehreren Thesen gewonnen wurde. Nichts sonst ist eine 
These. 



 R1. Von der These α, kann zur These β übergegangen werden, indem β dadurch aus α 
entsteht, daß für mindestens einen Schemabuchstaben in α eine wwf einheitlich eingesetzt 
wird.      [Einheitliche Einsetzung; entspricht R1, R4 bei Wright] 
 R2.  |-(α → β), |-α ⇒ |-β [Modus Ponens] 
 R3'. |-(α↔β) ⇒ |-(γ↔δ), wobei δ dadurch aus γ entsteht, das an einer oder mehreren 
Stellen α duch β ersetzt wird.  [Substitution von Äquivalenten] 
 
Zwei Abgeleitete Umformungsregeln 
 DR1. |-(α → β) ⇒ |-(O(α) → O(β))   [Konsequenzen eines Gebotenen sind geboten] 
 DR2. |-F(α), |-(β → α) ⇒ |-F(β)    [Antecedenzien von Verbotenem verboten] 
 
Einige wichtige Theoreme 
 T1. O(p → q) → (Op → Oq)  [entspricht DR1] 
 T2. Op ∨  Oq → O(p ∨  q)  [zu einem Gebot kann irgendwas hinzutreten] 
 T3. ¬O(p ∧  ¬p)   [Abschwächung von A3] 
 T4. Op → Pp     [was geboten ist, ist erlaubt; T4 ⇔ A1]  
 T6. P(p ∨  q) ↔ Pp ∨  Pq  [wenn mehreres erlaubt ist, ist jedes erlaubt] 
 T7. P(p ∧  q) → Pp ∧  Pq  [zwei erlaubte Dinge können inkompatibel sein] 
 
 
 
  
Ein SDL-Entscheidungsverfahren1 
 
SDL ist eine deontische Erweiterung der Aussagenlogik.  
Wie die modale Aussagenlogik ist SDL entscheidbar. 
Geprüft wird die Gültigkeit einer Aussage α, in dem ¬α auf Unerfüllbarkeit geprüft wird.  
Ist ¬α unerfüllbar, gibt es keine Interpretation, die ¬α wahr macht. Also ist α in allen 
Interpretationen α wahr, also ist α logisch wahr. 
Das Entscheidungsverfahren bezüglich der Aussage α geht vor: 
1. Bilde ¬α 
2. Eleminiere folgende Ausdrücke in ¬α, die durch Definitionen eingeführt wurden sind: →, 
↔P( ), F( ). 
3. Bezüglich der so entstandenen disjunktiven Normalform betrachte die einzelnen Konjunkte. 
Ein Konjunkt ist geschlossen, wenn es bezüglich einer Aussage β sowohl β als auch ¬β 
enthält. Nun ergibt sich: 
(a) Alle Konjunkte sind geschlossen, d.h. die Gesamtdisjunktion ist wie ihre Konjunkte uner-
füllbar. Also ist α logisch wahr. 
oder 
(b) Einige Konjunkte sind nicht geschlossen. Nun ergibt sich: 
(b1) Sind einige der nichtgeschlossenen Konjunkte rein aussagenlogische Aussagen, in denen 
kein deontischer Operator vorkommt, so ist ¬α erfüllbar, also α nicht logisch wahr. 
(b2) Sind alle der nicht geschlossenen Konjunkte keine rein aussagenlogische Konjunktionen, 
sondern Konjunktionen, die deontische Aussagen enthalten, nehme jedes dieser Konjunkte 
und verfahre bezüglich eines solchen Konjunkts γ wiefolgt: 



(c1) Tilge alle nicht negierten Vorkommnisse von "O( )", so daß die Aussage im Skopus von 
"O( )" stehen bleibt. 
(c2) Bilde aus den aussagenlogischen Aussagen in γ und den Aussagen, die nach (c1) entstan-
den, eine Konjunktion. 
(c3) Nehme jede Aussage δ, die in γ im Skopus von "¬O( )" steht, und bilde jeweils aus ihr 
und der Konjunktion aus (c2) ein Konditional, in dem die Konjunktion das Antecedenz ist und 
δ das Konsequenz. Fehlt das Antecedenz oder das Konsequenz betrachte die entstandene 
Aussage bezüglich der folgenden Regeln als Konditional. 
(c4) Überprüfe ob die nach (c3) entstandenen Konditionale aussagenlogisch wahr sind (gemäß 
einem aussagenlogischen Entscheidungsverfahren).  
(c5) Ist keines von ihnen aussagenlogisch wahr, ist γ nicht verifiziert. α ist nicht logisch wahr. 
(c6) Wenn eines von ihnen aussagenlogisch wahr ist, so ist γ verifiziert. Betrachte nun alle 
Konjunkte γ aus (b2). 
(c7) Sind alle der Konjunkte nach (b2) verifiziert, so ist α logisch wahr. 
(c8) Ist ein Konjunkt nicht verifiziert, so ist α nicht logisch wahr. 



 
Das Entscheidungsverfahren läuft also wiefolgt ab: 
    
     1  (Negationsbildung) 
     | 
     2  (disjunktive Normalform) 
     | 
     3  (alle Disjunkte geschlossen?)    
                                              ja  nein 
    (a)  (b) (einige offene Konjunkte aussagenlogisch?) 
             α ist logisch wahr            ja              nein  
     (b1)  (b2) 
                                        α ist nicht logisch wahr       | 
       (c1) (Tilge "O( )") 
         |          
       (c2) (Bilde eine bestimmte Konjunktion) 
         | 
       (c3) (Bilde bestimmte Konditionale) 
         | 
       (c4) (Prüfe die PC-Gültigkeit) 
 
                                     mindestens eins PC-gültig               keins PC-gültig 
      (c6)                  (c5) 
                                                (Betrachte alle Konjunkte)    α ist nicht logisch wahr 
 
                                              alle verifiziert             mindestens eins nicht verifiziert 
                               (c7)  (c8) 
              α ist logisch wahr                   α ist nicht logisch wahr 
  



 
 
 
Die Syntax der Dyadic Deontic Logic2 
 
 
Grund-Alphabet  
abzählbar viele Schemabuchstaben: p,q,r...; der einstellige Operator:  ⊥  
die zweistelligen Operatoren: ⊃ , O( / ‘); Klammern: (,) 
[In der Metasprache werden verwendet: ⇔, ⇒, sowie für wffs: α, β...] 
 
 
Form-Regeln bezüglich des Grund-Alphabets 
 1. Jeder Schemabuchstabe ist eine wohlgeformte Formel (wff). 
 2. ⊥  ist eine wff. 
 3. Sind α und β wff, so ist (α⊃ β) eine wff. 
 4. Sind α und β wff, so ist auch O(α/β) eine wff. 
 5. Nichts sonst ist eine wff. 
 
Definitorisch eingeführte Symbole 
 D1. ¬p ⇔ p ⊃  ⊥  
 D2. (p ∨  q) ⇔ (¬p ⊃  q) 
 D3. (p ∧  q) ⇔ ¬(¬p ∨  ¬q) 
 D4. (p ≡ q) ⇔ ((p⊃ q)∧ (q⊃ p)) 
 D5. P(p/q) ⇔ ¬O(¬p/q) 
 D6. F(p/q) ⇔ O(¬p/q) 
 D7. �  ⇔ ¬ ⊥  
 D8. O(p) ⇔ O(p/�) 
 
Klammerregelegung: Die Bindungsstärke nimmt ab: O( ) [F( ),P( )],¬,∧ ,∨ ,⊃ ,≡. Op := O(p) 
 
Axiomenschemata: Alle Aussagen der folgenden Formen sind Axiome: 
 A1. α, wenn α eine aussagenlogische Tautologie ist. [Einschluß der Aussagenlogik] 
 A2. ¬O(⊥ /α)          [„ought“ implies „can“: Kants Dictum] 
 A3. O(α/β) ⊃  (β ⊃  O(α/�))    [Abtrennung der Normbedingung]3 
 A4. O(α/β) ∧  O(α/γ) ⊃  O(α/β∨ γ)   [Axiom „des Dilemmas“]4 



 
Umformungsregeln 

R0. α ist eine These, wenn α ein Axiom ist oder aus einer n-maligen Anwendung der 
Umformungsregeln aus einer oder mehreren Thesen gewonnen wurde. Nichts sonst ist 
eine These. 
R1. Von der These α, kann zur These β übergegangen werden, indem β dadurch aus α 
entsteht, daß für mindestens einen Schemabuchstaben in α eine wwf einheitlich 
eingesetzt wird. [Einheitliche Einsetzung] 

 R2.  |-(α ⊃  β), |-α ⇒ |-β       [Modus Ponens] 
R3'. |-(α≡β) ⇒ |-(γ≡δ)  
wobei δ dadurch aus γ entsteht, das an einer oder mehreren Stellen α duch β ersetzt 
wird.     [Substitution von Äquivalenten] 

 R4. |-(α ∧  β ⊃  γ) ⇒  |-(O(α/δ) ∧  O(β/δ) ⊃  O(γ/δ))       [Einführung von Obligation]5 
  
Abgeleitete Umformungsregeln 
 DR1. |-(α ⊃  β) ⇒ |-(O(α/γ) ⊃  O(β/γ))    
 [Konsequenzen eines Gebotenen sind geboten] 
 DR2. |-(α ≡ β) ⇒ |-(O(α/γ) ≡ O(β/γ)) 
          |-(α ≡ β)  ⇒ |-(O(γ/α) ≡ O(γ/β)) 
 [Spezifikationen von R3. bezüglich der dyadischen Operatoren] 
 DR3. |-F(α/γ), |-(β ⊃  α) ⇒ |-F(β/γ)      
 [Antecedenzien von Verbotenem sind verboten]6 
 
Einige wichtige Theoreme 
 T1. O(p/q) ∧  O(r/q) ⊃  O(p∧ r/q) [Zusammenfassen von Geboten] 
 T2. O(p∧ r/q) ⊃  O(p/q) ∧  O(r/q) [Trennen von Geboten]7 
 T3. O(p∨ q/r) ∧  O(¬q/r) ⊃  O(p/r) [Gebotsbezogener disjunktiver Syllogismus] 
 T4. ¬(O(p/q) ∧  O(¬p/q))  [Konsistenz des Gebotenseins]8 
 T5. O(p/q) ∧  (O(p) ⊃  O(r)) ⊃  (q ⊃  O(r)) 
 [wenn p unter q als gebotene Folge r hat, so ist unter q der Umstand r geboten] 
 T6. O(p/q∨ r) ∧  O(p/¬q∨ r) ⊃  O(p/r) 
 T7. O(p/q) ⊃  P(p/q)   [Was geboten ist, ist erlaubt] 
 T8. P(p∨ q/r) ⊃  P(p/r) ∨  P(q/r) 
 T9. (p ⊃  (F(¬r/q) ∧  (¬p∨ q))) ⊃  O(r) 
 T10. ¬P(p∨ q/r) ⊃  (r ⊃  O(¬p) ∧  O(¬q)) 
 T11. F(¬p∧ ¬q/r) ∧  ¬P(¬p∧ ¬q/s) ∧  O(¬q/r∨ s) ⊃  O(p/r∨ s) 
 
 
 
Die Semantik der Dyadic Deontic Logic 
 
 
Ein DDL-Modell ist ein Triple m=<W,R>. Wir sagen, daß eine Aussage relativ zu einem 
Modell und einem Element wi aus W wahr ist: <m,wi>|=α  



Gültig (d.h. logisch wahr) sind genau die Aussagen, die in jedem Modell zu jedem Index wahr 
sind: |=α. α kann auch nur wahr relativ zu einem Modell sein: <m>|=α. 
Der  deontisch relevante Aspekt eines DDL-Modells ist R. 
R ist eine Funktion über den Bereich W×P(W)× P(W), wobei W die Menge der möglichen 
Welten (also die Menge aller möglichen Zustände der Welt) sein soll. Bezüglich der n-vielen 
atomaren Schemabuchstaben der Sprache DDL gibt es 2n viele Verteilungsmöglichkeiten der 
Wahrheitswerte (analog den Zeilen einer Wahrheitstafel). Diese Möglichkeiten bilden die 
atomaren Zustandsbeschreibungen. Eine mögliche Welt ist eine maximal konsistente Menge 
von Aussagen, in der alle Aussagen enthalten sind, die sich nach den DDL-Regeln konsistent 
der Menge von atomaren Aussagen, die den Ausgangspunkt einer jeweiligen möglichen Welt 
definieren (eine atomare Zustandsbeschreibung bilden) beifügen kann. (Beispielsweise kann 
man einer Aussagenmenge, in der sich α befindet, α∨ γ hinzufügen, da sich aus diesen beiden 
kein Widerspruch ableiten läßt). Die Konstruktion der möglichen Welten vollzieht sich dabei 
nach bestimmten Regeln zur schrittweisen Aufnahme von Aussagen. Die möglichen Welten 
sind maximal, da man sie nicht konsistent um eine weitere Aussage erweitern kann. ⊥  als 
Konstante befindet sich natürlich in keiner Zustandsbeschreibung und möglichen Welt, da 
diese konsistente Aussagenmengen sind. 
P(W) ist die Potenzmenge der Menge der möglichen Welten, also die Menge der Teilmengen 
von W. pi sei eine Menge von möglichen Welten (also pi∈ P(W)). ∅  ist die Leere Menge.  
Der Gehalt einer Aussage läßt sich nun auffassen als die Menge der möglichen Welten, in 
denen diese Aussage wahr ist. Jeder Aussage läßt sich also ein Element aus P(W) zuordnen.  
<m>|α| ist die Menge der möglichen Welten, in denen α im Modell m wahr ist.  
<m>|α|∈ P(W). 
Das heißt: R ist eine Funktion die relativ zu einer möglichen Welt (einem Element aus W) und 
einer Bedingung (d.h. einer Aussage aufgefasst als Element aus P(W)) eine Menge von 
deontischen Alternativen (deontisch alternativen möglichen Welten) zuordnet (also wieder ein 
Element aus P(W)). Es werden einer möglichen Welt also nicht bloß deontische Alternativen, 
sondern deontische Alternativen immer relativ zum Auftreten einer Bedingung (gemäß dem 
Ausgangspunkt bedingter Gebote) zugeordnet. R beachtet die folgenden Bedingungen: 
(i)  nicht R(wi,W,∅ )     
[d.h. es gibt deontische Alternativen; vgl. A2, denn ⊥  würde diese Bedingung verletzen] 
(ii) Wenn wi∈ pi und R(wi,pi,pj), so R(wi,W,pj)  
[wenn wi selbst zu den Welten gehört, in denen die Bedingung erfüllt ist (also in pi ist), liegt 
eine unbedingte Obligation vor, so daß also auch keine Einschränkung in W vorgenommen 
wird, also nun alle möglichen Welten betrachtet werden; vgl. A3 zum Bilden von „O(p/�)“] 
(iii) Wenn R(wi,pi,pj) und R(wi,pi’,pj’), so R(wi,pi∪ pi’,pj∪ pj’)   
[wegen A4: werden disjunktive Bedingungen gebildet, sind beide Richtungen, in denen die 
Bedingung nun erfüllt werden kann, zu verfolgen] 
(iv) Wenn R(wi,pi,pj) und R(wi,pi,pj’), so R(wi,pi,pj∩pj’)    
[vgl. T1: wenn bei einer Bedingung jeweils verschiedenes eine deontische Alternative ist, muß 
beides zugleich eine deontische Alternative bilden, also der Schnitt betrachtet werden] 
Als semantische Regeln zur rekursiven Bewertung aller Aussagen von DDL werden nun die 
folgenden Regeln für alle Modelle festgelegt: Sei α eine atomare Aussage, so gilt: 
S1. (∀ w∈ W)¬(wi|=⊥ )  und  
      <m,wi>|=α ⇔ α ist in der Zustandsbeschreibung, die zu wi ergänzt wird. 
Ist α eine komplexe Aussage, so gilt: 
S2. <m,wi>|=(¬α) ⇔ α∉ wi 



S3. <m,wi>|=(α ⊃  β)  ⇔  α∉ wi oder β∈ wi 
S4. <m,wi>|=(O(α/γ)  ⇔  Es gibt pi, pj in P(W), so daß R(wi,pi,pj), pi ⊆ |α| und pj⊆ |γ| 
Aufgrund der Definitionen der anderen Ausdrücke reichen diese Regeln aus. 
Die letzte Regel (S4) soll die Wahrheitsbedingungen für das Gebotensein formulieren: Das 
Gebot ist dann „wahr“ (bzw. „richtig“), wenn alle Welten, in denen die Bedingung des Gebots 
erfüllt ist, über R zu Welten führen, in denen das Gebot erfüllt ist. Der moralische Gehalt in 
der Semantik von „O( / ‘)“ verbirgt sich also in der Relation R. Die Erklärungskraft von S4  
müßte also in der Relation R liegen. R ordnet einer Welt wi genau die Welten zu, die relativ 
zu einer Bedingung moralisch optimal sind. Das Gebot ist bewährt, wenn in den moralisch 
optimalen Welten, in denen die Bedingung beachtet wird, der gebotene Sachverhalt vorliegt. 
Wie R das macht, wird nicht gesagt. Denn dies ist Aufgabe der Ethik! 
 
 
 
 
Grundbegriffe der Entscheidungstheorie 
 
 
§1. Die Entscheidungstheorie (ET) beruht auf der Grundfrage, was ein Akteur in einer 
Situation relativ zu seinem Wissen, seinem Wissen über seine Handlungen und ihre 
Konsequenzen in Anbetracht seiner Präferenzen rationalerweise tun soll. Betont man das "tun 
soll" spricht man von "normativer" ET. Demgegenüber ist die "empirische" ET mit der These 
verbunden, Akteure (etwa in der Mikroökonomie) verhielten sich ceteris paribus gemäß 
diesem Modell. Ein Baustein der ET ist die Wahrscheinlichkeitstheorie.9 Diese dient dazu, die 
Wahrscheinlichkeit von Ereignissen zu modellieren. Dazu kann man (a) von einer nicht 
weiter definierten Menge von möglichen Welten ausgehen, oder (b) die möglichen Welten im 
Sinne Carnaps als Aussagenmengen aus einer gegebenen Sprache konstruieren. Im Falle (b) 
sind Aussagen schon vorgegeben. Im Falle (a) werden Propositionen als Mengen von 
möglichen Welten eingeführt (den Welten, in denen das, was die Proposition behauptet, der 
Fall ist). Ereignisse (etwas tritt ein, eine Veränderung findet statt, oft aber auch Sachverhalte 
einschließend verstanden) werden in beiden Ansätzen als Mengen von möglichen Welten 
definiert. Will man die Abfolge, die in einem Ereignis statt hat, ausdrücken, muss man 
Ereignisse als geordnete Tupel von möglichen Welten einführen (die erste Welt im Tupel ist 
der Ausgangszustand, das zweite Element des Tupels der unmittelbar nächste Gesamtzustand, 
mit dem sich nun evtl. [ist das zweite Element ungleich dem ersten] etwas geändert hat, usw.). 
Auf die Menge der Ereignisse wird nun eine Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert. (Dies 
betrifft entweder die Potenzmenge der Menge der möglichen Welten, in der ja alle 
Teilmengen der Menge der möglichen Welten sind, oder eines der 2- bis n-fachen 
Cartesischen Produkte der Menge der möglichen Welten, in der sich alle 2- bis n-Tupel von 
möglichen Welten befinden. Welches Cartesische Produkt hierbei gewählt wird, richtet sich 
danach, wie tief man mit Ereignissen in die Vergangenheit oder Zukunft schauen will/kann.)  
Jedem Ereignis wird so eine Wahrscheinlichkeit, dass es der Fall ist, zugewiesen. Werden die 
Ereignisse durch Aussagen repräsentiert (im Fall (a) entsprechen Mengen von möglichen 
Welten ja Propositionen), kann sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Aussagen 
beziehen.  
{p, q, r, ...} sei eine Menge von Aussagen, wobei sich Aussagen wahrheitsfunktional auf die 
übliche Weise verbinden lassen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung P erfüllt die Kolmogorov-
Axiome: 
 A1 P(p)  ≥ 0  (Es gibt keine negativen Wahrscheinlichkeiten.) 



 A2 | p dann P(p) = 1 (Tautologien sind maximal wahrscheinlich.) 
 A3 | (¬ (p ∧  q)) dann P(p ∨  q) = P(p) + P(q) 
Axiom 3 besagt, dass im Falle, dass sich zwei Aussagen bzw. Ereignisse ausschließen, die 
Wahrscheinlichkeit, dass eines von beiden vorliegt, die Summe der Einzelwahr-
scheinlichkeiten ist. Dies leuchtet ein, da sich zwei sich ausschließende Ereignisse nicht 
überlappen, also bei der Betrachtung der disjunktiven Wahrscheinlichkeit zwei disjunkte 
Mengen von möglichen Welten zu vereinigen sind. Aus den Axiomen ergeben sind nun eine 
Reihe von Grundtheoremen bzw. -regeln:10 
 T1 P(¬p) = 1 - P(p)   

(Negationsregel)(aus A3 und A2 mittels "p ∨  ¬p") 
 T2 | (¬p) dann P(p) = 0  

(Kontradiktionen als minimal wahrscheinlich.)(aus A2, T1) 
 T3 | (p ≡ q) dann P(p) = P(q)  

(Äquivalente sind gleich wahrscheinlich.) 
 T4 P(p ∨  q) = P(p) + P(q) - P(p ∧  q)  

(Generelle Disjunktionsregel) 
Die bedingte Wahrscheinlichkeit P(q/p) ist die Wahrscheinlichkeit, dass q der Fall ist, wenn p 
der Fall ist. 
 T5 Ist P(p) > 0, so P(q/p) = P(p ∧  q)/P(p) 
Die bedingte Wahrscheinlichkeit von q gegeben p ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide 
vorliegen relativ zur (d.h. geteilt durch die) Wahrscheinlichkeit von p. q ist von p pro-
babilistisch unabhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit von q nicht durch das Vorliegen von p 
steigt, d.h. wenn P(q/p) = P(q). 
 T6 Ist q von p probabilistisch unabhängig, so P(p ∧  q) = P(p) •  P(q) 
 (Spezielle Konjunktionsregel) 
 T7 Ist P(p) > 0, so P(p ∧  q) = P(p)•  P(q/p)   

(Generelle Konjunktionsregel) 
 T8 | (p ⊃  q), so P(p) ≤ P(q)    

(Prinzip der logischen Folgerung) 
T8 besagt, dass eine Konsequenz einer Aussage mindestens so wahrscheinlich ist, wie die 
Aussage selbst. Diese Regeln treten mit dem Anspruch auf, unser intuitives Räsonieren mit 
Wahrscheinlichkeiten zu erfassen. Das wird dadurch gezeigt, dass eine Person A, die gegen 
diese Regeln verstößt, das Opfer von Wetten werden kann (sogenannten "Dutch Books"), bei 
denen eine Person B, die A´s Zumessen von Wahrscheinlichkeiten kennt, A aufgrund von A´s 
devianten Wahrscheinlichkeitsregeln zum Abschluss von Wetten zwingen kann, bei denen A 
verlieren muss: Epistemische (d.h. unsere intuitiven) Wahrscheinlichkeiten sind 
mathematische (den Kolmogorov-Axiomen genügende) Wahrscheinlichkeiten.11  Die 
Wahrscheinlichkeitstheorie, wie sie hier angewendet wird, betrifft den Meinungsaspekt der 
Entscheidungssituationen. Eine naheliegende Frage ist, woher wir um die genauen 
Wahrscheinlichkeitszuschreibungen eines Akteurs wissen. Das Grundmodell, das von 
idealisierten Akteuren ausgeht, die Geld wertschätzen und jede Mark genau so wertschätzen 
wie die andere, unabhängig davon, wieviel Geld sie besitzen, sieht dazu zwei Möglichkeiten 
vor: 
 
Methode 1:   
Man fragt oder interpretiert die Akteure bezüglich komparativer Urteile (d.h. ob sie p für 
höchstens so wahrscheinlich halten wie q [und der damit definierbaren anderen komparativen 
Begriffe; s.u. zu einem solchen Vorgehen] ); daraus ergibt sich eine Rangordnung des Für-



wahr-Haltens bezüglich der vorgelegten Aussagen und deren logischer Konsequenzen; man 
kann nun eine beliebige Metrisierung (d.h. Zuweisung quantitativer 
Wahrscheinlichkeitswerte) wählen, sofern diese die Rangordnung beibehält.12 
 
Methode 2:   
Man bietet dem Akteur (zumindest als Gedankenexperiment) einen Wettschein zum Kauf an; 
die Wette besagt: 1DM Gewinn, falls p wahr ist, 0DM sonst. Ist der Akteur bereit, 56 Pfennig 
für den Wettschein zu bezahlen, aber nicht 57 Pfennig, so ist die von ihm p zugeschriebene 
Wahrscheinlichkeit P(p) ≤ 0.57. Zur Modellierung des Bewertungsaspektes der Entschei-
dungssituation bedarf es einer Präferenzordnung. Die einfachste Form der Präferenzordnung 
wäre wieder eine komparative Ordnung: Man fragt oder interpretiert den Akteur, ob er den 
Sachverhalt p dem Sachverhalt q vorzieht (d.h. zunächst ob q "höchstens so wünschenswert 
ist wie" p, womit dann die Relation "gleich wünschenswert" definierbar ist [p ist 
gleichwünschenswert wie q genau dann, wenn p höchstens so wünschenswert ist wie q und q 
höchstens so wünschenswert ist wie p] sowie die Relation "weniger wünschenswert" [als "p 
höchstens so wünschenswert und nicht gleich wünschenswert wie q"] ). Diese Ordnung muss 
man dann wieder metrisieren. Alternativ: Man bietet dem Akteur einen Wettschein zum Kauf 
an: die Wette besagt: p wird realisiert, falls eine Tautologie wahr ist, ¬p sonst. Das was der 
Akteur für diesen Wettschein, der sicher gewinnt, da eine Tautologie immer wahr ist, 
auszugeben bereit ist drückt seine Wertschätzung von p aus.   
 
Im Prinzip – und das reicht für die Modellbildung der ET – lassen sich Akteuren also 
quantifizierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Wünschbarkeitsgrade zuschreiben. Die 
Wünschbarkeitsfunktion (Bewertungsfunktion) bewertet in den Grundmodellen jeden 
möglichen Zustand mit einem monetären Bewertungsmaß (nicht zu verwechseln mit dem 
daraus zu definierenden Nutzenmaß). Die Grundmodelle unterscheiden sich nun bezüglich des 
einem Akteur zugeschriebenen Weltwissens und der Frage, wie gewiss es ist, welche 
Konsequenzen eine Handlung hat. Die bekanntesten Grundmodelle, die auch den 
Ausgangspunkt für Nozicks Überlegungen bilden, sind die folgenden13:  
 
(1) In einem Savage-Modell hat man  
 (i) eine endliche, nicht-leere Menge W möglicher Welten  
 (ii) eine endliche, nicht-leere Menge K von Konsequenzzuständen  
(iii) eine nicht-leere Menge H von Funktionen von W in K  (das sind die Handlungen) 
 (iv) ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf der Potenzmenge von W (d.h. bezüglich der 
 Ereignisse) 
 (v) eine Bewertungsfunktion V von C in R (d.h. ein in reellen Zahlen ausgedrückter 
 Situationswert) 
 - die Nutzenfunktion in R ist auf H definiert, sodass für alle h ∈  H,  
  U(h) =     ∑∑∑∑ [V(h(w)) •  P({w})] 
               w ∈  W  
 
Das heißt: der Nutzen einer Handlung ist die Summe der Werte, die sie relativ zu Aus-
gangssituationen realisieren kann (vermittels ihrer Konsequenz k ∈  K, wobei k = h(w)), 
gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Ausgangssituation. Von einem 
rationalen Akteur wird nun gefordert, dass er den Nutzen maximiert, d.h. die Handlung wählt, 
für die U(h) maximal ist. (Oder es wird behauptet – in der empirischen Lesart der ET –, dass 
Akteure, die sich durch ein Savage-Modell beschreiben lassen, den Nutzen maximieren. Das 
Wahrscheinlichkeitsmaß in (iv) drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass wir uns in einem 



Zustand w befinden. In w hätte die Handlung die Konsequenzen h(w) mit der Bewertung 
V(h(w)). Dabei ist, gemäß (iii), gewiss, welche Konsequenzen eine Handlung hat. Auch 
beziehen sich auf Handlungen (bzw. Handlungsoptionen) keine Wahrscheinlichkeiten. 
 
(2)  In einem Fishburn-Modell hat man 
 (i) eine nicht-leere, endliche Menge K von Konsequenzzuständen 
 (ii) eine nicht-leere, endliche Menge H von Handlungen 
(iii) eine Funktion P auf H, die für jedes h ∈  H ein Wahrscheinlichkeitsmaß Ph auf der 
Potenzmenge von K bildet. 
 (iv) eine Bewertungsfunktion V von K in R 
 - die Nutzenfunktion von H in R ist definiert, sodass für alle h ∈  H 

U(h) =  ∑∑∑∑      [V(k) •  Ph({k})] 
        k ∈  K 
 
Das heißt: Ereignisse werden eingeführt als Mengen von möglichen Welten aus K. Es gibt 
keine Wahrscheinlichkeitsfunktion bezüglich der Ausgangsweltzustände (wie in einem 
Savage-Modell). Wir wissen also, in welchem Zustand wir uns befinden. Die Ergebnisse von 
Handlungen sind nicht gewiss (auch abweichend von Savage-Modellen), sondern nur 
wahrscheinliche Konsequenzen im Maß Ph({k}). Die Definition des rationalen Akteurs bzw. 
die empirische Behauptung entspricht der bei Savage-Modellen. 
 
(3)  In einem Jeffrey-Modell hat man 
 (i) eine nicht-leere, endliche Menge W von möglichen Welten 
 (ii) eine Partition H von W 
 (iii) ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf der Potenzmenge von W 
- die Nutzenfunktion ist eine Funktion von  Potenzmenge(W)\ { } in R, sodass für A,B ⊂  W  
mit P(A ∩ B) = 0 und nicht P(A ∪  B) = 0 gilt: 
  U (A ∪  B) = U(A) •  P(A/A ∪  B) + U(B) •  P(B/A ∪  B) 
Extrahiert man eine Bewertungsfunktion aus der Nutzenfunktion durch V(w) = U({w}), so 
gilt für die Nutzenfunktion: 

U(A) =    ∑∑∑∑ [V(w) •  P(w/A)] 
 w ∈  A 

 
Handlungen werden in Jeffrey-Modellen repräsentiert als Ereignisse, die ebenso wie alle 
anderen Ereignisse, gemäß (iii), eine Wahrscheinlichkeit ihres Vorliegens oder Eintretens 
haben. Die Konsequenzen einer Handlung A (als Ereignis eine Menge von möglichen Welten, 
d.h. eine Teilmenge von W und Element der Potenzmenge von W) sind relativ zu A auch nur 
wahrscheinlich, und diese Beziehungen werden als bedingte Wahrscheinlichkeiten P(w/A) 
modelliert. w ∈  A gilt, da der Konsequenzzustand ein Zustand ist, in dem Handlung A 
vollzogen wurde (d.h. vorliegt). Dass, gemäß (ii), die Menge der Handlungen H eine Partition 
von W ist, besagt, dass die Handlungen untereinander disjunkt sind und insgesamt die 
Möglichkeiten erschöpfen. Dass Handlungen selbst bloß eine Wahrscheinlichkeit haben, kann 
man so deuten, dass der Akteur nicht weiß, in welchem Weltzustand, mit welchen 
offenstehenden Handlungsoptionen, er sich befindet, oder so dass der Akteur zwar weiß, in 
welchem Zustand er sich befindet, aber nicht sicher sein kann, ob er die Handlung überhaupt 
vollziehen kann - unabhängig davon, dass, selbst wenn er die Handlung vollziehen kann, die 
Konsequenzen bloß wahrscheinlich im Maße x eintreten. Die Definition rationaler Akteure 
entspricht wieder (1) und (2). 



 
(4)  In einem Luce-Krantz-Modell hat man 
 (i) eine nicht-leere, endliche Menge W von möglichen Welten 
 (ii) eine nicht-leere, endliche Menge K von Konsequenzzuständen 
(iii) eine nicht-leere Menge H von Funktionen in C deren Definitionsbereiche A ⊂  W sind, 
wobei für jedes hA ∈  H, nicht P(A) = 0 
 (iv) für jedes hA ∈  H ein hB ∈  H mit hA ⊂   hB, und mit hB ∈  H ist für jedes  

A ⊂  W , sodass nicht P(A) = 0, die Einschränkung von hB auf A in H 
 (v) ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf der Potenzmenge von W 
- die Nutzenfunktion ist eine Funktion von H in R, so dass: wenn (hA ∪   gB) ∈  H,  
wobei  A ∩ B = { } und nicht P(A) = 0, nicht P(B) = 0, dann ist:  
 U(hA ∪   gB) = U(hA) •  P(A/A ∪  B) + U(gB) •  P(B/A ∪  B). 
Extrahiert man wieder eine auf dem Cartesischen Produkt W × K definierte Bewertungs-
funktion V, für die gilt:  
Wenn es für w ∈  W, wobei nicht P(w) = 0, und k ∈  K ein h{w}∈ H gibt mit h{w}(w)=k, dann 
V(w,k)=U(h{w}), so gilt für die Nutzenfunktion: 
  U(hA) =   ∑∑∑∑ [V(w,hA(w)) •  P(w/A)] 
   w ∈  A 
 
Offensichtlich sind Luce-Krantz-Modelle schon etwas komplexer. "hA" steht dafür, dass die 
Handlung h erfolgt relativ dazu, dass der Akteur erfährt, dass A der Fall ist. Luce-Krantz-
Modelle beziehen so die Erweiterung des Situationswissens ein. Handlungen erfolgen, gemäß 
(iii), unter diesem Zuwachs an Wissen um wahrscheinliche Ereignisse. Die in (iv) erwähnte 
Einschränkung "auf A" besagt, dass A, das vorher nur eine Option innerhalb der Option B 
war, nun der Fall ist. Die Konsequenzen von Handlungen sind, gemäß (iii), wieder (anders als 
in (2) und (3)) gewiss. Auch die Handlungen selbst haben keine Wahrscheinlichkeiten (anders 
als in (3)). P(w/A) sagt, wie wahrscheinlich relativ zum gewußten Sachverhalt A es ist, dass 
man sich in Welt w befindet. Es handelt sich also nicht (wie in (3)) um die 
Wahrscheinlichkeit, dass A als Handlung einen anderen Zustand nach sich zieht. Der Nutzen 
einer Handlung h unter dem Wissen, dass A vorliegt, ist die Summe der Werte aller 
Konsequenzen dieser Handlung gewichtet damit, welche Wahrscheinlichkeit die 
Ausgangssituationen für die Handlung gemäß dem Umstand, dass A vorliegt, haben. 
Rationale Akteure, die durch Luce-Krantz-Modelle beschreibbar sind, maximieren den 
Nutzen (wie in (1) – (3)).  
 
Was haben wir hier gesehen? 
Die verschiedenen Grundmodelle machen recht verschiedene Annahmen über die Ent-
scheidungssituation. Man mag aus theoretischen Gründen eines von ihnen vorziehen, man 
kann indessen auch je nach Vorwissen über die anstehenden Entscheidungssituation eines als 
das in einer Situation dieses Typs angemessenste auswählen. Insofern wiedersprechen sich die 
Grundmodelle nicht. Der ET stehen alle Modellierungen offen. Sie stimmen alle in der 
Definition des rationalen Akteurs als eines Nutzenmaximierers überein. Komplexere Modelle 
entwicklen die Grundmodelle in die naheliegenden Richtungen:  

(1) Betrachtung nicht einzelner Entscheidungen, sondern von Abfolgen von Handlun-
gen (d.h. von Strategien), wobei zu den jetzt bedachten zukünftigen Situationen, 
die mit temporallogischen Strukturen zu modellieren sind, auch gemäß der ET 
strukturierte Entscheidungssituationen gehören;  



(2) Betrachtung nicht ganzer weiterer Weltverläufe, sondern Isolation der kausalen 
Konsequenzen einer Handlung durch "small worlds";  

(3) Betrachtung nicht eines einzelnen Akteurs, sondern der Abfolge von Entschei-
dungen von verschiedenen Akteuren (in einem Baum aller verschiedenen 
Handlungsabläufe); 

(4) Betrachtung nicht nur einer Abfolge von Handlungen (wie in (a)), sondern 
Berücksichtigung möglicher zukünftiger Erfahrungen (d.h. neuer Wahrschein-
lichkeitsverteilungen, z.B. durch Konditionalisierung).14   

 
§2. Robert Nozick hat keine ausgearbeitete Theorie zur Integration symbolischen Wertes 
bzw. symbolischen Nutzens, da er Schwierigkeiten mit dem Nutzenmaximierungsprinzip 
sieht.15 Nozick will auch allein symbolischen Nutzen einführen, nicht den symbolischen Wert 
eines Zustandes.16 Als erste Näherung zur Einbeziehung des symbolischen Nutzens und eines 
(analog einführbaren) symbolischen Wertes lassen sich jedoch folgende Überlegungen 
anstellen: 
Zustände werden bewertet. Bei einigen läßt sich direkt ein monetärer Wert zuordnen. Andere 
Zustände werden zunächst wertgeschätzt in Hinblick auf außermonetäre Werte (wie Identität 
des Selbst, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft etc.). Solche Zustände seien Zustände mit 
"symbolischen Wert" genannt. Handlungen, die kausal auf solche Zustände bezogen sind, 
erhalten ihre Nutzenbestimmung auf die übliche Weise. Andere Handlungen, die symbolisch 
auf solche Zustände bezogen sind, die monetären oder symbolischen Wert besitzen, haben 
"symbolischen Nutzen". Nutzenmaximierung muss nun symbolischen Nutzen einschließen. 
Entlang der Symbolisierungsrelation muss Nutzenzumessung an die symbolischen 
Handlungen zurückfließen. Dies kann nur so geschehen, dass symbolischer Nutzen schließlich 
mit "herkömmlichen" Nutzen verrechnet werden kann. Denn nur so kann es zu einer 
Handlung (insbesondere in Konfliktfällen) kommen. Zwei Wege lassen sich hier beschreiten: 
(a)   
Zur Erstellung der Korrelation kann man wieder komparative Werturteile verwenden. 
Ausgangspunkt der Korrelierung können zwei Situationen s1 und s2 sein, wobei s1  
hauptsächlich monetären und s2 hauptsächlich symbolischen Wert hat. Ist der Akteur 
zwischen diesen beiden Situationen indifferent, müssen sie in einer kombinierten Präfe-
renzordnung, die monetäre und symbolische Werte umfaßt, auf derselben Stufe stehen. Auf 
diese Weise läßt sich insgesamt eine komparative Präferenzordnung, die beide Werttypen 
umfaßt, aufstellen. Diese läßt sich dann wieder metrisieren, ohne dass die quantifizierten 
Werte jetzt als monetäre Werte zu verstehen sind. Der rationale Akteur ist wieder ein 
Nutzenmaximierer. Die Beziehungen, die Handlungen zu Zuständen haben, müssen nun 
konventionelle (d.h. symbolische) Beziehungen oder gewisse Kausalbeziehungen (etwa eines 
Savage-Modells) sein, um diese Beziehungen einheitlich zu modellieren. Oder die Menge der 
Handlungen muss entsprechend geteilt und unterschiedlich behandelt werden, so dass auch 
probabilistische Kausalbeziehungen möglich sind. Die Nutzenfunktionsdefinition wäre 
entsprechend komplizierter. 
(b)    
Man könnte auch getrennte Entscheidungssituationen für kausale Handlungen relativ zu 
(monetär) wertvollen Situationen und für symbolisch nutzvolle Handlungen betrachten. Der 
Aufbau einer symbolischen Präferenzordnung und der entsprechenden Entscheidungssituation 
könnte einem Savage-Modell folgen und eine entsprechende Handlung als optimal ausgeben. 
Daneben könnte z.B. ein Jeffrey-Modell eine bezüglich monetären Wertes optimale Handlung 
ergeben. Verglichen wird dann der monetäre Nutzen von h2 mit dem symbolischen Nutzen 
von h1 (analog den Überlegungen in (1) – irgendeine Weise der Verrechnung muss es geben!). 
Die so getrennt berechneten Nutzenwerte wären dann in einer allgemeineren Formel der 



Nutzenmaximierung zu verrechnen. Es bedarf in Nozicks Variante, den symbolischen Nutzen 
in die Entscheidungstheorie einzubeziehen, einer allgemeineren Formel der 
Nutzenkalkulation, die symbolischen Nutzen mit Nutzen wie er von der kausalen oder 
epistemischen Wahrscheinlichkeitstheorie berechnet wird, verrechnet. In diese Formel gehen 
die Gewichtungen ein, die man der entsprechenden Methode der Nutzenberechnung zumisst. 
Nozicks Formel17  lautet: 
 (DV) U(h) = P(KET) •  UKET(h) + P(EET) •  UEET(h) + P(SET) •  USET(h) 
Der Gesamtnutzen einer Handlung h ergibt sich als Summe des Nutzens wie er gemäß (a) der 
kausalen Entscheidungstheorie (KET), die auch das Dominanzprinzip (die Handlung zu 
wählen, die in allen alternativen Handlungsverläufen bessere Resultate liefert als die 
Handlungsalternativen) einschließt, (b) der epistemologischen (EET), die Umstände 
wechselseitigen Wissens einbezieht, und (c) der symbolische Verknüpfung betreffenden 
Entscheidungstheorie (SET) berechnet wird, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit (dem Grad 
des Wahrseins), den man der entsprechenden Entscheidungstheorie – eventuell relativ zum 
betrachteten Fall – zumisst. 
Insofern symbolischer Nutzen in die Kalkulation des Nutzens eingeht, können Abweichungen 
von der herkömmlichen Logik der Nutzenmaximierung auftreten. Dafür wird Handeln nach 
ethischen Prinzipien oder symbolischen Wertzumessungen innerhalb der 
Entscheidungstheorie modellierbar. Repräsentiert man epistemologische Maximen mit einem 
Wert, den sie für das Verfolgen der Wahrheit oder das Handeln besitzen, so können auch 
Methoden des rationalen Für-wahr-Haltens mit (DV) bewertet werden. Eingeführt werden 
muss für diese Weise der Vermittlung von kausalen und symbolischen Konsequenzen einer 
Handlung die Gewichtung der verschiedenen entscheidungstheoretischen Methoden. Nozick 
führt diese Gewichtung im zweiten Kapitel von The Nature of Rationality vor anhand unseres 
– vermeintlich – schwankenden Vertrauens in eine entsprechende entscheidungstheoretische 
Methodik in verschiedenen Szenarien von Newcombs Problem oder des Gefangenen-
Dilemmas.18 Wären die entscheidungstheoretischen Methoden selbst ungewichtet (also die 
[begründete] Wahl einer Methode eine „alles oder nichts“-Entscheidung), so dürften 
Variationen in Entscheidungsszenarien (insbesondere bezüglich der zu erreichenden Werte 
und des damit einhergehenden Risikos) nicht zu einer Unsicherheit oder Unzufriedenheit mit 
dem entsprechenden Räsonement führen, solange dieses immer noch zutrifft. Solche 
Unsicherheiten treten aber, obwohl dieselbe Argumentation – etwa gemäß dem 
Dominanzprinzip – noch greift, anscheinend auf; im Fall des Gefangenen-Dilemmas:  
In general, when the cooperative solution payoffs are very much higher than the dominance 
ones, and when payoffs for the nonmatching actions offer only slight gains or losses over 
these two, then we strongly will think that cooperation is rational and will find that the 
dominance argument has little force. [If] [a]lternatively [...] the cooperation solution is only 
slightly better than the dominant one, and the extreme values in the payoffs for the 
nonmatching actions diverge greatly[, and] [w]hen we have no special ties to the other party 
or particular knowledge of the other party´s probabilities of action, then we will think it is 
rational to perform the dominant action in [such] a situation, not running any risk that the 
other party will perform his dominant action, which he has a large incentive to do.19 
Nozick deutet diese Unsicherheit und das Wechseln der Methode als bedingt durch eine 
Zuweisung von Glaubwürdigkeit oder Wahrscheinlichkeit an die jeweilige Methode. 
Andererseits könnte sich hier auch ausdrücken, dass relativ zu Entscheidungssituationen 
gemäß der Merkmale dieser Situationen eine Auswahl einer entscheidungstheoretischen 
Methode erfolgt, die dann strikt befolgt wird. Je nach Situation würde dann eine Methode 
verwendet, nicht in jeder Situation jede Methode gewichtet mit einem Grad ihrer 
Wahrscheinlichkeit. Der von Nozick beschriebene Umgang mit Varianten von Ent-
scheidungssituationen entspricht eher einem solchen Vorgehen, insofern bei einer geringen 



Ausgangswahrscheinlichkeit der epistemologischen Entscheidungstheorie die Werte im 
Gefangenen-Dilemma extrem umgewichtet werden müssen, um eine kooperative Handlung 
rational zu machen, während die Schwelle zum Erfüllen der (qualitativen) Kriterien, nicht 
mehr dem Dominanzprinzip zu folgen, geringer sein könnte. 
 
§3 Soziale Entscheidungstheorien müssen insbesondere soziale (kollektive) Wohl-
fahrtsfunktionen voraussetzen. Dies ist bei Akteuren mit unterschiedlichen Präfe-
renzordnungen nicht trivial. Zur Vereinfachung des Ausgangspunktes kann man ein Savage-
Modell wählen, bei dem bekannt ist, in welcher Situation man sich befindet (d.h. es gibt eine 
Welt w ∈  W mit P(w)=1) oder man wählt ein Fishburn-Modell, in dem die Konsequenzen der 
Handlungen gewiss sind (d.h. P(k/h)=1 oder P(k/h)=0), so dass zunächst die 
Wahrscheinlichkeiten aus den Überlegungen herausfallen. Soziale Wohlfahrtsfunktionen oder 
Soziale Entscheidungsfunktionen müssen aus einer Ansammlung individueller 
Präferenzordnungen eine soziale Präferenzordnung generieren. Die soziale/kollektive 
Entscheidungstheorie untersucht, welche Bedingungen sich konsistent an eine solche Soziale 
Entscheidungsfunktion stellen lassen bzw. welche Kombination von Bedingungen. Zu den 
Bedingungen, die untersucht werden, gehören z.B.: Vermeidung von Diktatoren (das hieße die 
Präferenzordnung eines Individuums würde übernommen), Pareto-Bedingungen (wie 
Realisierung eines Präferenzkonsenses und/oder individuelle Veto-Rechte), Beliebigkeit der 
Ausgangspräferenzen der Gruppenmitglieder, Stabilität der Sozialen Entscheidungsfunktion 
unter Hinzufügung irrelevanter Zusatzalternativen, Reflexivität und Konnexität der 
entstehenden Anordnung, verschiedene Formen der Transitivität, wechselseitige Übertragung 
von Ausgewähltsein – usw.   Die sogenannten "Impossibility" und "Possibility" Theoreme, 
etwa von Arrow, Harsanyi und Sen, betreffen die Kombinierbarkeit solcher Bedingungen.20 
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